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Allgemeine Vertragsinformationen
gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsver-
trägen (VVG-InfoV)

1. Identität des Versicherers, der VHV Allgemeine Versicherung AG

Rechtsform Aktiengesellschaft
Registergericht Amtsgericht Hannover
Registernummer HRB 57331
USt-IdNr. DE 115 658 091
Postanschrift 30138 Hannover
Hausanschrift und Sitz der Gesellschaft VHV-Platz 1, 30177 Hannover (ladungsfähige Anschrift)
Vorstand Thomas Voigt (Sprecher), Dr. Per-Johan Horgby, Jürgen A. Junker, Dietrich Werner
Vorsitzender des Aufsichtsrates Uwe H. Reuter

2. Identität der bestandsführenden, vertragsverwaltenden Stelle, der S.L.P. Vertriebsservice AG, Gesellschaft für Versicherungs-
vermittlung, Marketing und Vertriebslogistik

Rechtsform Aktiengesellschaft
Registergericht Amtsgericht München
Registernummer HRB 121246
USt-IdNr. DE 202 030 144
Hausanschrift und Sitz der Gesellschaft Löfflerstraße 5 a, 80999 München (ladungsfähige Anschrift)
Vorstand Christian Sünderwald (Vorsitzender), Andreas Gruschwitz, Christian Henseler
Vorsitzender des Aufsichtsrates Bernhard Leutner

33..  KKuunnddeennbbeezziieehhuunngg  

Sie sind Kunde des Versicherungsmaklers oder -vertreters, der diesen Antrag vermittelt hat. Er ist Ihr erster Ansprechpartner in allen, das
Versicherungsverhältnis betreffenden Fragen. Des Weiteren werden Sie Kunde der S.L.P. Vertriebsservice AG, die als bestandsführende
Stelle die komplette Vertragsverwaltung und -durchführung, u. a. einschließlich des Beitragseinzuges, vornimmt und an die Sie sich eben-
falls wenden können. Die VHV Allgemeine Versicherung AG ist der Versicherer, bei dem Sie versichert sind und der im Schadenfall die Lei-
stung erbringt. 

44..  BBeevvoollllmmääcchhttiigguunnggeenn  ddeerr  SS..LL..PP..  VVeerrttrriieebbsssseerrvviiccee  AAGG

Die S.L.P. Vertriebsservice AG ist vom Risikoträger bzw. Versicherer, der VHV Allgemeine Versicherung AG, beauftragt und bevollmächtigt,
für ihn Anträge auf Versicherung entgegenzunehmen, zu prüfen, die Annahme oder Ablehnung dessen im Namen des Versicherers zu erklä-
ren, ggf. die Annahme mit einem Versicherungsschein zu dokumentieren, die fälligen Versicherungsprämien einschließlich Versicherungs-
teuer zu erheben und zu inkassieren, bei nicht fristgerechter Zahlung der Erst- oder Folgeprämie das Mahnwesen gem. § 37 und § 38 VVG
zu betreiben sowie das Versicherungsverhältnis im Namen des Versicherers zu kündigen. Bei der S.L.P. Vertriebsservice AG eingegangene
Versicherungsprämien gelten mit befreiender Wirkung für den Versicherungsnehmer bzw. Beitragszahler als dem Versicherer zugegangen. 

Für den Fall der Beendigung der bisherigen Risikoträgerschaft erteilt der Antragsteller bzw. Versicherungsnehmer der S.L.P. Vertriebsservice
AG den Auftrag und die Vollmacht, den Träger des Versicherungsschutzes zu wechseln. Hierüber muss sie den Versicherungsnehmer min-
destens 3 Monate vor dem Stichtag des beabsichtigten Risikoträgerwechsels schriftlich informieren. Der der S.L.P. Vertriebsservice AG
erteilte Auftrag und die Bevollmächtigung zur Eingehung eines neuen Versicherungsverhältnisses kann vom Kunden widerrufen werden bis
zum Abschluss des Tages, der dem vorausgeht, an dem der neue Risikoträger den Versicherungsschutz bietet. Der S.L.P. Vertriebsservice
AG wird von dem Kunden bzw. Versicherungsnehmer die Mehrfachvertretung für die Zeichnung des Versicherungsschutzes bei dem neuen
Risikoträger gestattet. 

Bei Fragen zum Umfang des Versicherungsschutzes oder zur Meldung von Schäden wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler oder
an die S.L.P. Vertriebsservice AG, Niederlassung Chemnitz, Erfenschlager Str. 19, 09125 Chemnitz, Telefon (0371) 3 82 80 487, Tele-
fax (0371) 3 82 80 13, E-Mail: unfall@slpag.de.

5. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die VHV Allgemeine Versicherung AG betreibt das Versicherungsgeschäft in den folgenden Versicherungssparten:
– Kraftfahrtversicherung,
– Allgemeine Haftpflichtversicherung,
– Sachversicherung inkl. Technische Versicherung
– Unfallversicherung
– Kautionsversicherung.

Die S.L.P. Vertriebsservice AG ist im Namen der VHV bevollmächtigt, Versicherungsdokumente auszufertigen, die vereinbarten Prämien ein-
zuziehen sowie Schadenmeldungen entgegenzunehmen.

6. Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen

Für das Versicherungsverhältnis zwischen Ihnen und dem Versicherer gelten der Antrag, die gesetzlichen Bestimmungen und die Allge-
meinen Versicherungsbedingungen sowie die für die einzelnen Versicherungsarten geltenden Besonderen Bedingungen, Tarifbestimmungen und
Sondervereinbarungen.

7. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistungen entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, dem Versicherungsschein
und den zugrunde liegenden Vertragsbestimmungen.

8. Gesamtpreis der Versicherung

Die Höhe der Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag einschließlich der gesetzlichen Versicherungsteuer und der Zeitraum für den der
Beitrag zu zahlen ist, sind im Antrag und im Versicherungsschein ausgewiesen.

9. Zusätzliche Kosten

Bei Beitragsrückständen werden je Mahnung 2,50 EUR berechnet; bei Rückläufern im Lastschriftverfahren können die anfallenden Bank-
gebühren in Rechnung gestellt werden. Weitere Gebühren oder Kosten, z. B. für die Antragsbearbeitung werden nicht erhoben. Falls beson-
dere Kosten für Telekommunikationsgebühren anfallen, die über die normalen Telefonkosten hinausgehen, werden diese bei der jeweiligen
Telefonnummer angegeben.

10. Beitragszahlung

Die Beiträge sind zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu zahlen. Diese Termine, die Zahlungsart und die Zahlungsweise können Sie Ihrem Ver-
sicherungsschein entnehmen.
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11. Gültigkeitsdauer des Angebots

Den Ihnen überreichten Angebots- und Antragsunterlagen liegen die Beiträge, Versicherungsleistungen, Versicherungsbedingungen und
Verbraucherinformationen zugrunde, die zum Zeitpunkt der Aushändigung gelten.

12. Zustandekommen des Vertrages

Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und die seitens des Versicherers inhaltlich übereinstimmende Vertragserklärung
(Willenserklärungen) zustande, wenn Sie Ihre Vertragserklärung nicht innerhalb von zwei Wochen widerrufen. Im Fall von Abweichungen von
Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung und Hinweisen auf die damit verbundenen Rechts-
folgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt worden
ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Der Versicherungsschutz kann (weil z. B. noch Einzelheiten der Vertragsgestaltung zu klä-
ren sind) auch auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage in Kraft treten. Diese ist zunächst ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der
insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder Vorlage des Versicherungsscheins über den endgültigen Ver-
sicherungsschutz endet.

13. Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist
beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die wei-
teren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichten-
verordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
S.L.P. Vertriebsservice AG, Niederlassung Chemnitz, Erfenschlager Straße 19, 09125 Chemnitz, Telefon (0371) 3 82 80 487, Telefax (0371) 3 82 80
13, E-Mail: info@slpag.de.

1144..  WWiiddeerrrruuffssffoollggeenn

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz, und der Versicherer erstattet Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Wider-
rufs entfallenden Teil des Beitrages, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den
Teil des Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich
um einen Betrag, der sich wie folgt berechnet:
Anzahl der Tage, an 1/360 des Jahresbeitrages 
denen Versicherungsschutz  x bzw. 
bestanden hat 1/30 des Monatsbeitrages

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungs-
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezo-
gene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das
Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

15. Laufzeit des Vertrages

Die Versicherungsdauer beträgt in der Regel mindestens ein Jahr. Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahrs verlängert sich der jeweilige
Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn er nicht fristgemäß gekündigt wird. Etwaige Besonderheiten ergeben sich aus dem Antrag
oder dem Versicherungsschein.

16. Beendigung des Vertrages

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens
drei Monate vor dem Ablauf des Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
und bei Verträgen, die von vornherein einen festen Endtermin vorsehen, endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-
gesehenen Zeitpunkt. Im Übrigen besteht ein Kündigungsrecht auch in folgenden Fällen:
– für den Versicherer und den Versicherungsnehmer nach dem Versicherungsfall,
– für den Versicherer bei Nichtzahlung der Folgeprämie,
– für den Versicherungsnehmer bei Beitragserhöhung.
Einzelheiten können Sie den nachfolgend abgedruckten Allgemeinen Bedingungen entnehmen. Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben hiervon unberührt.

17. Anzuwendendes Recht, zuständiges Gericht

Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
Der allgemeine Gerichtsstand für Klagen gegen den Versicherer ist Hannover. Als natürliche Person können Sie aber auch an dem Gericht
klagen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren festen Wohnsitz haben oder, in Ermangelung eines solchen, Ihr gewöhnlicher
Wohnsitz liegt. Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, bestimmt sich abweichend von vorgenannter Rege-
lung die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers.

18. Anzuwendende Sprache

Die Vertragsbedingungen und Informationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt; während der Laufzeit dieses Vertrages wird mit Ihnen
in deutscher Sprache kommuniziert.

19. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Die VHV Allgemeine Versicherung AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel. 0180-4 22 44 24, Fax 0180-4 22 44 25 (20 Cent je Anruf/Fax aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Sollten Sie als Verbraucher im Verlauf des Vertragsverhältnisses mit einer Entscheidung des Versicherers nicht einverstanden sein, haben Sie zur
außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglichkeit, den Versicherungsombudsmann als neutralen Schlichter zu kontaktieren. Für den Versicherer ist
dessen Entscheidung bei einem Streitwert bis zu 10.000 EUR verbindlich. Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt davon unberührt.

20. Aufsichtsbehörde

Sind Sie mit der Betreuung durch den Versicherer nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, kön-
nen Sie sich auch an die für den Versicherer zuständige Aufsichtsbehörde wenden:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel. 0228-4108-0, Fax 0228-4108-1550, E-Mail: poststelle@bafin.de
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

21. Hinweis für bestehende Verträge

Wenn der Vertrag vor dem 18. November 2005 abgeschlossen wurde, gilt die Mitgliedschaft in der VHV Vereinigte Hannoversche Versi-
cherung a.G. fort.
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) über die Folgen 
einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht
Sehr geehrte Versicherungsnehmerin, sehr geehrter Versicherungsnehmer,
damit der Versicherer Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen kann, ist es notwendig, dass Sie die gestellten Fragen wahrheitsge-
mäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. Angaben, die Sie
nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der S.L.P. Vertriebsservice AG,
Niederlassung Chemnitz, Erfenschlager Str. 19, 09125 Chemnitz in Auftrag des Versicherers VHV Allgemeine Versicherung AG schriftlich nach-
zuholen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähe-
re Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen in Textform gefragt
wurde, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn der Versicherer bzw. die S.L.P. im Namen des Versicherers nach Ihrer Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragt, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht hat der Versicherer kein Rücktrittsrecht, wenn er den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Im Fall des Rücktritts besteht
kein Versicherungsschutz. Erklärt der Versicherer bzw. die S.L.P. im Namen des Versicherers den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleibt
der Versicherer dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursächlich war. Die Leistungspflicht des Versicherers entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem Rücktritt steht
dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung
Kann der Versicherer nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos ver-
letzt haben, kann der Versicherer bzw. die S.L.P. im Namen des Versicherers den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-
gen. Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

3. Vertragsänderung
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf  Verlangen des Versicherers Vertragsbestandteil.
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch
die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers über die Vertragsänderung fristlos kündigen.
Auf dieses Recht wird Sie der Versicherer in seiner Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung der Rechte des Versicherers
Der Versicherer kann seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht
begründet, Kenntnis erlangt. Bei der Ausübung der Rechte des Versicherers hat er die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt.
Zur Begründung können durch den Versicherer nachträglich weitere Umstände angeben werden, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht ver-
strichen ist. Der Versicherer kann sich auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn er den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Ver-
tragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist ein-
getreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kün-
digung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung der Rechte des Versicherers die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertre-
ters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Schnelle Hilfe – wann immer Sie sie brauchen

Wenn Sie bei uns eine Unfallversicherung abgeschlossen haben, steht Ihnen der VHV Unfall-Service zur Verfügung. 
Dieser kostenlose Service ist Bestandteil Ihrer Versicherung. Was auch immer passiert, über die telefonische VHV-Hotline
organisieren wir Ihnen sofort schnelle Hilfe. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch an Wochenenden und Feiertagen.
Die 24-Stunden-VHV-Service-Hotline bietet viele Vorteile. 

Hier nur einige Beispiele:
� Sie haben einen Unfall und benötigen den Namen und die Anschrift des nächstgelegenen Facharztes oder

des Krankenhauses. Wir beschaffen Ihnen diese Informationen, natürlich auch im Ausland
� Wir sorgen für eine Gesprächsvermittlung zwischen Ihrem Hausarzt und dem behandelnden Spezialisten

bzw. Krankenhaus-Arzt
� Wir organisieren für Sie – auch bei Unfällen im Ausland – einen ggf. notwendigen Krankentransport zum

nächstgelegenen Krankenhaus oder zur nächsten Spezialklinik
� Sie bekommen vor Reiseantritt alle notwendigen medizinischen Auskünfte für Ihr Reiseziel
� Wir organisieren gegebenenfalls einen Such-, Rettungs- oder Bergungseinsatz

Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen weiter. 

Ihre 24-Stunden-Hotline-Nummer: 0221/8277-9811
Bei uns sind Sie gut aufgehoben.



- Seite 5 -

Der Versicherungsumfang

1 Was ist versichert?

2 Welche Leistungsarten können vereinbart werden?

2.1 Invaliditätsleistung

2.2 Übergangsleistung

2.3 Tagegeld

2.4 Krankenhaus-Tagegeld

2.5 Genesungsgeld

2.6 Todesfallleistung

3 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder 
Gebrechen?

4 Gestrichen

5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz 
ausgeschlossen?

6 Was müssen Sie

- bei vereinbartem Kinder-Tarif

- bei Änderungen der Berufstätigkeit oder
Beschäftigung

- bei vereinbartem Erwachsenen-Tarif  
(Alter 18-65 Jahre)

beachten?

Der Leistungsfall

7 Was ist nach einem Unfall zu beachten 
(Obliegenheiten)?

8 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von 
Obliegenheiten?

9 Wann sind die Leistungen fällig?

Die Versicherungsdauer

10 Wann beginnt und wann endet der Vertrag?
Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen
Einsätzen?

Der Versicherungsbeitrag

11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-
zeitig bezahlen?

Weitere Bestimmungen

12 Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag
beteiligten Personen zueinander?

13 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

14 Gestrichen

15 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?

16 Welches Gericht ist zuständig?

17 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?
Was gilt bei Änderungen Ihrer Anschrift?

18 Welches Recht findet Anwendung?

19 Wann und warum können wir Änderungen im 
Bedingungswerk vornehmen?

20 Erhöhung von Leistung und Beitrag

Präambel

Sie - als Versicherungsnehmer - und die VHV Allgemeine Versicherung AG, VHV-Platz 1,
30177 Hannover – als Versicherer –, sind Vertragspartner dieses Versicherungsvertrages. 

Die vertraglich vereinbarten Leistungen für die versicherten Personen erbringt die 
VHV Allgemeine Versicherung AG. Die S.L.P. Vertriebsservice AG betreut  

die von ihr vermittelten Verträge und steht Ihnen für alle Fragen hinsichtlich des 
Versicherungsvertrages zur Seite.

Anzeigen und Willenserklärungen hinsichtlich Ihres Versicherungsvertrages richten Sie 
bitte ausschließlich an die

S.L.P. Vertriebsservice AG, Niederlassung Chemnitz
Erfenschlager Straße 19, 09125 Chemnitz

Tel. (0371) 3 82 80 487
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Der Versicherungsumfang

1 Was ist versichert?

1.1 Der Versicherer, die VHV, bietet Versicherungsschutz bei
Unfällen, die der versicherten Person während der Wirk-
samkeit des Vertrages zustoßen.

1.2 Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen
Welt.

1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch
ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes
Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheits-
schädigung erleidet.

1.4 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftan-
strengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule

- ein Gelenk verrenkt wird oder

- Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder
zerrissen werden.

1.5 Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Lei-
stung (Ziffer 3), nicht versicherbare Personen (Ziffer 4)
sowie die Ausschlüsse (Ziffer 5) weisen wir ausdrücklich
hin. Sie gelten für alle Leistungsarten.

2 Welche Leistungsarten können vereinbart werden?

Die Leistungen, die Sie vereinbaren können, werden im
Folgenden oder in zusätzlichen Besonderen Bedingun-
gen, die Sie zusammen mit diesen Allgemeinen Unfall-
versicherungs-Bedingungen erhalten, beschrieben. Die
von Ihnen mit dem Versicherer vertraglich vereinbarten
Leistungsarten und die Versicherungssummen ergeben
sich aus dem Versicherungsschein der S.L.P. bzw. sind
im Folgenden genannt.

2.1 Invaliditätsleistung

2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung:

2.1.1.1 Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der ver-
sicherten Person ist unfallbedingt dauerhaft beeinträch-
tigt (Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft,
wenn sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen
wird und eine Änderung des Zustandes nicht erwartet
werden kann.

Die Invalidität ist

- innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten

und

- innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Unfall von
einem Arzt schriftlich festgestellt und innerhalb dieser
Frist von Ihnen bei dem Versicherer geltend gemacht
worden.

2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die
versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres
nach dem Unfall stirbt. 

2.1.2 Art und Höhe der Leistung:

2.1.2.1 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.

2.1.2.2. Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die
Versicherungssumme und der Grad der unfallbedingten
Invalidität.

2.1.2.2.1 Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachste-
hend genannten Körperteile und Sinnesorgane gelten –
soweit nichts anderes vereinbart ist – ausschließlich die
folgenden Invaliditätsgrade:

Arm 70 %
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
Hand 55 %
Daumen 20 %
Zeigefinger 10 %
anderer Finger 5 %

Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
Bein bis unterhalb des Knies 50 %
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
Fuß 40 %
große Zehe 5 %
andere Zehe 2 %
Auge 50 %
Gehör auf einem Ohr 30 %
Geruchssinn 10 %
Geschmackssinn 5 %

Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung gilt der
entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich
der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die normale kör-
perliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt
beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich medizini-
sche Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

2.1.2.2.3 Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder
deren Funktionen bereits vor dem Unfall dauernd beein-
trächtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität
gemindert. Diese ist nach Ziffer 2.1.2.2.1 und Ziffer
2.1.2.2.2 zu bemessen.

2.1.2.2.4 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den
Unfall beeinträchtigt, werden die nach den vorstehen-
den Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zusam-
mengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch nicht
berücksichtigt.

2.1.2.4 Stirbt die versicherte Person

- aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres
nach dem Unfall oder

- gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr
nach dem Unfall,

und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstan-
den, leistet der Versicherer nach dem Invaliditätsgrad,
mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu rechnen
gewesen wäre.

2.2 Übergangsleistung

2.2.1 Voraussetzung für die Leistung:

Die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit
der versicherten Person ist im beruflichen oder außer-
beruflichen Bereich unfallbedingt

- nach Ablauf von sechs Monaten vom Unfalltag an
gerechnet und

- ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen
noch um mindestens 50 % beeinträchtigt.

Diese Beeinträchtigung hat innerhalb der sechs Monate
ununterbrochen bestanden.

Sie ist von Ihnen spätestens sieben Monate nach Eintritt
des Unfalles unter Vorlage eines ärztlichen Attestes bei
dem Versicherer geltend gemacht worden.

2.2.2 Art und Höhe der Leistung:

Die Übergangsleistung wird in Höhe der vereinbarten
Versicherungssumme gezahlt.

2.3 Tagegeld

Gestrichen

2.4 Krankenhaus-Tagegeld

2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung:

Die versicherte Person befindet sich wegen des Unfal-
les in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbe-
handlung. Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und
Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwen-
dige Heilbehandlung.
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2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung:

Das Krankenhaus-Tagegeld wird in Höhe der vereinbar-
ten Versicherungssumme für jeden Kalendertag der voll-
stationären Behandlung gezahlt, längstens jedoch für
zwei Jahre, vom Unfalltag an gerechnet.

2.5 Genesungsgeld

2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung:

Die versicherte Person ist aus der vollstationären
Behandlung entlassen worden und hatte Anspruch auf
Krankenhaus-Tagegeld nach Ziffer 2.3.

2.5.2 Höhe und Dauer der Leistung:

Das Genesungsgeld wird in Höhe der vereinbarten Ver-
sicherungssumme für die gleiche Anzahl von Kalender-
tagen gezahlt, für die Krankenhaus-Tagegeld geleistet
wird, längstens für 100 Tage.

2.6 Todesfallleistung

2.6.1 Voraussetzungen für die Leistung:

Die versicherte Person ist infolge des Unfalles innerhalb
eines Jahres gestorben.

Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 7.5 weisen wir hin.

2.6.2 Höhe der Leistung:

Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten Ver-
sicherungssumme gezahlt.

3 Welche Auswirkungen haben Krankheiten oder
Gebrechen?

Der Unfallversicherer leistet für Unfallfolgen. Haben
Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein
Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung
oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich

– im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invalidi-
tätsgrades,

– im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist,
in allen anderen Fällen die Leistung

entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebre-
chens.

Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unter-
bleibt jedoch die Minderung.

4 Gestrichen

5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausge-
schlossen?

5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle:

5.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder
Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trun-
kenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epilepti-
sche Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen
Körper der versicherten Person ergreifen. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen
oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag fallendes
Unfallereignis verursacht waren.

5.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen,
dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.

5.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs-
oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versi-
cherte Person auf Reisen im Ausland überraschend von
Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. 
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des sieb-
ten Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrie-
ges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die versi-
cherte Person aufhält.
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staa-
ten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg

herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am
Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-
Waffen.

5.1.4 Unfälle der versicherten Personen

- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer),
soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis
benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied
eines Luftfahrzeuges;

- bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuüben-
den beruflichen Tätigkeit;

- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

5.1.5 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen,
dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines
Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich
der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen
es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten
ankommt.

5.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernener-
gie verursacht sind.

5.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchti-
gungen:

5.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inne-
ren Organen und Gehirnblutungen

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziffer 1.3
die überwiegende Ursache ist.

5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen

5.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Ein-
griffe am Körper der versicherten Person.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heil-
maßnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische
und -therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag
fallenden Unfall veranlasst waren.

5.2.4 Infektionen

5.2.4.1 Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie

- durch Insektenstiche oder -bisse oder

- durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhaut-
verletzungen

verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort
oder später in den Körper gelangten.

5.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für

- Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für

- Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch
Unfallverletzungen, die nicht nach Ziffer 5.2.4.1 aus-
geschlossen sind, in den Körper gelangten.

5.2.4.3 Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingrif-
fe verursacht sind, gilt Ziffer 5.2.3 Satz 2 entsprechend.

5.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger
Stoffe durch den Schlund.

Versicherungsschutz besteht jedoch für Kinder, die zum
Zeitpunkt des Unfalles das 10. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Ausgeschlossen bleiben Vergiftungen
durch Nahrungsmittel.

5.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen,
auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden

5.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch
eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von
außen kommende Einwirkung entstanden sind.
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6 Was müssen Sie

- bei vereinbartem Kinder-Tarif oder

- bei Änderungen der Berufstätigkeit oder Beschäfti-
gung oder

- bei vereinbartem Erwachsenen-Tarif (Alter 18 bis 65
Jahre)

beachten?

6.1 Umstellung des Kinder-Tarifs

6.1.1 Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem das
nach dem Kinder-Tarif versicherte Kind das 18. Lebens-
jahr vollendet, besteht Versicherungsschutz zu den ver-
einbarten Versicherungssummen und Beiträgen.

6.1.2 Nach diesem Zeitpunkt findet der dann gültige Tarif für
Erwachsene (Alter ab 18 Jahre) Anwendung.

6.1.3 Über die Einzelheiten des Erwachsenentarifes werden
Sie rechtzeitig – spätestens einen Monat vor Ablauf der
laufenden Versicherungsperiode (Hauptfälligkeit) - infor-
miert.

6.2 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung

6.2.1 Die Höhe der Versicherungssummen bzw. des Beitrages
hängt maßgeblich von der Berufstätigkeit oder der
Beschäftigung der versicherten Person ab. Grundlage
für die Bemessung der Versicherungssummen und Bei-
träge ist unser geltendes Berufsgruppenverzeichnis.
Hinweise hierzu finden Sie im Anhang zu diesen Bedin-
gungen.

Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung
der versicherten Person müssen Sie dem Versicherer
bzw. der S.L.P. daher unverzüglich mitteilen. Pflicht-
wehrdienst, Zivildienst oder militärische Reserveübun-
gen fallen nicht darunter.

6.2.2 Errechnen sich bei gleich bleibendem Beitrag nach dem
zum Zeitpunkt der Änderung gültigen Tarif niedrigere
Versicherungssummen, gelten diese nach Ablauf eines
Monats ab der Änderung. Errechnen sich dagegen
höhere Versicherungssummen, gelten diese, sobald der
Versicherer bzw. die S.L.P.  Kenntnis von der Änderung
erlangen, spätestens jedoch nach Ablauf eines Monats
ab der Änderung. 
Die neu errechneten Versicherungssummen gelten sowohl
für berufliche als auch für außerberufliche Unfälle.

6.2.3 Auf Ihren Wunsch führt der Versicherer den Vertrag auch
mit den bisherigen Versicherungssummen bei erhöhtem
oder gesenktem Beitrag weiter, sobald der Versicherer
bzw. die S.L.P.  Kenntnis von der Änderung erlangen.

6.3 Umstellung des Erwachsenen-Tarifs

6.3.1 Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem die ver-
sicherte Person das 65. Lebensjahr vollendet, besteht
Versicherungsschutz zu den vereinbarten Versiche-
rungssummen und Beiträgen.

6.3.2 Nach diesem Zeitpunkt findet der dann gültige Tarif für
Senioren (Alter ab 65 Jahre) Anwendung.

6.3.3 Über die Einzelheiten des Seniorentarifes werden Sie
rechtzeitig – spätestens einen Monat vor Ablauf der lau-
fenden Versicherungsperiode (Hauptfälligkeit) - informiert.

Der Leistungsfall

7 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenhei-
ten)?

Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person
kann der Versicherer seine Leistung nicht erbringen.

7.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungs-
pflicht herbeiführt, müssen Sie oder die versicherte Per-
son unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anord-
nungen befolgen und der S.L.P. oder den Versicherer
unterrichten.

7.2 Die Ihnen übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder
die versicherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen und
an die S.L.P. unverzüglich zurücksenden; von der S.L.P.
oder dem Versicherer darüber hinaus geforderte sach-
dienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise erteilt
werden.

7.3 Werden Ärzte von dem Versicherer beauftragt, muss
sich die versicherte Person auch von diesen untersu-
chen lassen. Die notwendigen Kosten einschließlich
eines dadurch entstandenen Verdienstausfalls trägt der
Versicherer.

7.4 Die Ärzte, die die versicherte Person – auch aus anderen
Anlässen – behandelt oder untersucht haben, andere Ver-
sicherer, Versicherungsträger und Behörden sind zu
ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

7.5 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist dies der S.L.P. oder
dem Versicherer innerhalb von 48 Stunden zu melden,
auch wenn der Unfall der S.L.P. oder dem Versicherer
schon angezeigt war. Dem Versicherer ist das Recht zu
verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch
einen von ihm beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

8 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegen-
heiten?

Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 7 vorsätzlich verletzt,
verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere Ihres
Verschuldens entsprechendem Verhältnis zu kürzen.
Beides gilt nur, wenn der Versicherer bzw. die S.L.P. Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolgen hingewiesen hat.

Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob
fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn
Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistung ursächlich war. Das gilt nicht,
wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 

Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der
Versicherer bzw. die S.L.P. im Auftrag des Versicherers
ein ihm zustehendes Kündigungsrecht wegen der Ver-
letzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht ausübt.

9 Wann sind die Leistungen fällig?

9.1 Der Versicherer ist verpflichtet, innerhalb eines Monats –
beim Invaliditätsanspruch innerhalb von drei Monaten –
in Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang er
einen Anspruch anerkennt. Die Fristen beginnen mit
dem Eingang folgender Unterlagen:

– Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,

– beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis
über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für
die Bemessung der Invalidität notwendig ist.

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des
Leistungsanspruchs entstehen, übernimmt der Versi-
cherer in voller Höhe.

9.2 Erkennt der Versicherer den Anspruch an oder hat er
sich mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leistet er
innerhalb von zwei Wochen.

9.3 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grund
nach fest, zahlt der Versicherer – auf Ihren Wunsch –
angemessene Vorschüsse.

Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditäts-
leistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis
zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme bean-
sprucht werden.

9.4 Sie und der Versicherer sind berechtigt, den Grad der
Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach
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dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen. 
Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
verlängert sich diese Frist von drei auf fünf Jahre. 

Dieses Recht muss 

– vom Versicherer zusammen mit seiner Erklärung über
dessen Leistungspflicht nach Ziffer 9.1,

– von Ihnen vor Ablauf der Frist ausgeübt werden.

Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invalidi-
tätsleistung, als der Versicherer bereits erbracht hat, ist
der Mehrbetrag mit 5 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz gemäß § 247 Abs. I BGB jährlich zu verzinsen.

9.5 Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug
ist der Versicherer berechtigt, Lebensbescheinigungen
anzufordern. Wird die Bescheinigung nicht unverzüglich
übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fäl-
ligkeit.

Die Versicherungsdauer

10 Wann beginnt und wann endet der Vertrag?
Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen
Einsätzen?

10.1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den
ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fällig-
keit im Sinne von Ziffer 11.2 zahlen.

10.2 Dauer und Ende des Vertrages

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angege-
bene Zeit abgeschlossen.
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht
Ihnen oder dem Versicherer bzw. der S.L.P. spätestens
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann
der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder
jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die
Kündigung in Textform muss Ihnen oder dem Versiche-
rer bzw. der S.L.P. spätestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen
sein.

Der Vertrag erlischt ohne Kündigung automatisch zum
Ablauf der laufenden Versicherungsperiode, in der die
versicherte Person das 80. Lebensjahr vollendet hat.

10.3 Kündigung nach Versicherungsfall

Den Vertrag können Sie oder der Versicherer oder die
S.L.P. im Namen des Versicherers durch Kündigung
beenden, wenn der Versicherer eine Leistung erbracht
oder Sie gegen ihn Klage auf eine Leistung erhoben
haben.

Die Kündigung muss Ihnen oder der S.L.P. spätestens
einen Monat nach Leistung oder – im Falle eines
Rechtsstreits – nach Klagerücknahme, Anerkenntnis,
Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform
zugegangen sein.

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem
Zugang bei der S.L.P. wirksam. Sie können jedoch
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden
Versicherungsjahres, wirksam wird.

Eine Kündigung durch den Versicherer oder der S.L.P. wird
einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen Ein-
sätzen

Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person
außer Kraft, sobald sie Dienst in einer militärischen oder
ähnlichen Formation leistet, die an einem Krieg oder
kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Ländern China,
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russ-
land oder USA beteiligt ist. Der Versicherungsschutz
lebt wieder auf, sobald uns Ihre Anzeige über die Been-
digung des Dienstes zugegangen ist.

Der Versicherungsbeitrag

11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzei-
tig bezahlen?

11.1 Beitrag und Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimm-
ten Höhe zu entrichten haben.

11.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder
einmaliger Beitrag

11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versiche-
rungsscheins fällig.

Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt
als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahres-
beitrags.

11.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt,
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt. 

Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten haben.

11.2.3 Rücktritt

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versiche-
rer bzw. die S.L.P. im Namen des Versicherers kann
nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

11.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten
Zeitpunkt fällig.

11.3.2 Verzug

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten
Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die
verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

Die S.L.P. wird Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zah-
lung auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von minde-
stens zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur
wirksam, wenn darin die rückständigen Beträge des
Beitrags sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffert und die Rechtsfolgen angeben sind, die nach
den Ziffern 11.3.3 und 11.3.4 mit dem Fristablauf ver-
bunden sind.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

11.3.3 Kein Versicherungsschutz

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2 Absatz 2 dar-
auf hingewiesen wurden.
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11.3.4 Kündigung

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, kann die S.L.P. im Namen des Versi-
cherers den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer
11.3.2 Absatz 2 darauf hingewiesen wurden.

Hat die S.L.P. im Namen des Versicherers gekündigt,
und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den
angemahnten Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für Ver-
sicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündi-
gung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch
kein Versicherungsschutz.

11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu
dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie
einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von der
S.L.P. nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung erfolgt. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil
Sie die Einzugsermächtigung widerrufen haben, oder
haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der
Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist
die S.L.P. berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Über-
mittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von der
S.L.P. hierzu in Textform aufgefordert worden sind.

11.5 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn
Sie mit der Zahlung einer Rate in Verzug sind. 
Ferner kann die S.L.P. für die Zukunft jährliche Beitrags-
zahlung verlangen.

11.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versi-
cherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur
Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

11.7 Keine Folgen bei Nichtbezahlen des Dynamikbeitrages

Abweichend Ziffer 11.3.2 bleibt trotz Fristablaufs der
Mahnung nach § 38 VVG der Versicherungsschutz
bestehen, wenn der Versicherungsnehmer versäumt
hat, gegen die Erhöhung einer dynamischen Unfallversi-
cherung Widerspruch einzulegen, und nur den Beitrag
des Vorjahres zahlt. Es gelten dann die Versicherungs-
summen, die dem bezahlten Beitrag entsprechen.

Weitere Bestimmungen

12 Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag betei-
ligten Personen zueinander?

12.1 Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die
einem anderen zustoßen (Fremdversicherung), steht die
Ausübung der Rechte aus dem Vertrag nicht der versi-
cherten Person, sondern Ihnen zu. Sie sind neben der
versicherten Person für die Erfüllung der Obliegenheiten
verantwortlich.

12.2 Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren
Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller ent-
sprechend anzuwenden.

12.3 Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne
Zustimmung des Versicherers weder übertragen noch
verpfändet werden.

13 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

13.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefah-
rerhebliche Umstände

Sie haben dem Versicherer bzw. der S.L.P. bis zur Abga-
be Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahr-
umstände in Textform anzuzeigen, nach denen Sie in
Textform gefragt wurden und die für den Entschluss des
Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-
barten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet, als der Versicherer bzw. die S.L.P.
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor deren Vertrags-
annahme Fragen im Sinne des Satz 1 in Textform stel-
len. Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet
sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss aus-
zuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbar-
ten Inhalt abzuschließen.

Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben
Ihnen für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige
der gefahrerheblichen Umstände und die Beantwortung
der an sie gestellten Fragen verantwortlich.

Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und
kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie
sich so behandeln lassen, als hätten Sie selbst davon
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

13.2 Rücktritt

13.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefah-
rerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer
bzw. die S.L.P., vom Versicherungsvertrag zurückzutre-
ten. Dies gilt nur, wenn Sie durch gesonderte Mitteilung
in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen wurden.

Der Versicherer bzw. die S.L.P. im Namen des Versiche-
rers müssen das Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Dabei sind die Umstände
anzugeben, auf die der Versicherer seine Erklärung
stützt. Innerhalb der Monatsfrist darf des Versicherer
bzw. die S.L.P. im Namen des Versicherers auch nach-
träglich weitere Umstände zur Begründung der Erklä-
rung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu
dem der Versicherer bzw. die S.L.P. von der Verletzung
der Anzeigepflicht, die das Rücktrittsrecht des Versiche-
rers begründet, Kenntnis erlangen.

Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.

13.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts

Der Versicherer kann sich nicht auf sein Rücktrittsrecht
berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nach-
weisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder
unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gemacht haben.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht,
wenn Sie nachweisen, dass der Versicherer bzw. die
S.L.P. den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätte.

13.2.3 Folgen des Rücktritts

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder
unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistung Einfluss ursächlich war. Auch in
diesem Fall besteht kein Versicherungsschutz, wenn Sie
die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.

13.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht bei Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht
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13.3.1 Ist das Rücktrittsrecht des Versicheres ausgeschlossen,
weil Ihre Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versi-
cherer bzw. die S.L.P. im Namen des Versicherers den Ver-
sicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat in Schriftform kündigen. Dies gilt nur, wenn  Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen wurden.

Dabei hat der Versicherer die Umstände anzugeben, auf
die er seine Erklärung stützt. Innerhalb der Monatsfrist
darf der Versicherer auch nachträglich weitere Umstän-
de zur Begründung der Erklärung angeben. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von
der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt hat.

Der Versicherer kann sich auf das Kündigungsrecht
wegen Anzeigepflichtverletzung nicht berufen, wenn er
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrich-
tigkeit der Anzeige kannte.

Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn
Sie nachweisen, dass der Versicherer den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

13.3.2 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen,
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht Umstän-
de, aber zu anderen Bedingungen geschlossen hätte,
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des
Versicherers Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten, werden die anderen
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn der Versicherer
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-
gen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer muss die Vertragsanpassung innerhalb
eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt.
Innerhalb der Monatsfrist darf er auch nachträglich weite-
re Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben.
Die Frist beginnt mit dem  Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die ihm zur
Vertragsanpassung berechtigt, Kenntnis erlangt.

Der Versicherer kann sich auf eine Vertragsanpassung
nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. Erhöht
sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr
als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können
Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung des Versicherers bzw. der S.L.P. im Namen des
Versicherers fristlos in Schriftform kündigen.

Wird die höhere Gefahr nach den für unseren Geschäfts-
betrieb maßgebenden Grundsätzen (s. a. Anhang zu den
AUB 2008) auch gegen einen höheren Beitrag nicht über-
nommen, kann der Versicherer den  Versicherungsvertrag
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat,
nachdem er von der Anzeigepflichtverletzung Kenntnis
erlangt hat, kündigen. Die Kündigung wird einen Monat
nach dem Zugang bei Ihnen wirksam.

Das Recht auf Beitragsserhöhung oder Kündigung
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an geltend gemacht wird, in dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht oder von
dem nicht angezeigten Umstand Kenntnis erlangt hat.

Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbe-
trieb des Versicherers maßgebenden Grundsätzen auch
gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen, kann
der Versicherer den Versicherungsvertrag unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von einem Monat, nachdem
er von der Anzeigepflichtverletzung Kenntnis erlangt
hat, kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach
dem Zugang bei Ihnen wirksam.

Das Recht auf Beitragserhöhung oder Kündigung
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an geltend gemacht wird, in dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht oder von
dem nicht angezeigten Umstand Kenntnis erlangt hat.

13.4 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten,
bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht ihm der
Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden
der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

14 Gestrichen

15 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?

15.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren
in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach
den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches.

15.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer bzw. der S.L.P. angemeldet worden, ist die
Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt
gehemmt, zu dem Ihnen die Entscheidung des Versi-
cherers in Textform zugeht.

16 Welches Gericht ist zuständig?

16.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit
nach dessen Sitz oder dem  für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung des Versicherers. Ört-
lich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie
zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in
Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt haben.

16.2 Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müs-
sen bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort
Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

17 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?
Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?

17.1 Alle für den Versicherungsvertrag bestimmten Anzeigen
und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung der
S.L.P. oder an die im Versicherungsschein oder in des-
sen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäfts-
stelle gerichtet werden.

17.2 Haben Sie der S.L.P. eine Änderung Ihrer Anschrift nicht
mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte ihr bekannte Anschrift.

Die Erklärung gilt drei Tage nach Absendung des Briefes
als zugegangen.

Das gilt entsprechend für den Fall einer Änderung Ihres
Namens.

18 Welches Recht findet Anwendung?

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

19 Wann und warum können wir Änderungen im Bedin-
gungswerk vornehmen?

19.1 Einzelne Bedingungen können mit Wirkung für beste-
hende Versicherungsverträge geändert, ergänzt oder
ersetzt werden,

- wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert
wird, die diese Bedingungen betrifft oder auf der
diese beruhen,

- bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden
neuen oder geänderten höchstrichterlichen Recht-
sprechung,

- wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig
für unwirksam erklärt oder

- wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht diese Bedingungen durch Verwaltungsakt als
mit dem geltenden Recht nicht vereinbar beanstandet
und den Versicherer zur Abänderung auffordert

- Seite 11 -



und dadurch eine durch gesetzliche Bestimmungen
nicht zu schließende Vertragslücke entstanden ist und
das Verhältnis Beitragsleistung und Versicherungs-
schutz in nicht unbedeutendem Maße gestört wird.

Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:

- Umfang des Versicherungsschutzes;

- Deckungsausschlüsse;

- Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versi-
cherten.

19.2 Die geänderten Bedingungen dürfen Sie als einzelne
Regelung und im Zusammenwirken mit anderen Bedin-
gungen des Vertrages nicht schlechter stellen als die
ursprüngliche Regelung.

19.3 Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen
sind Ihnen schriftlich bekannt zu geben und Inhalt und
Grund der Änderung zu erläutern. Sie gelten als geneh-
migt, wenn Sie nicht innerhalb von 2 Monaten nach
Bekanntgabe in Textform widersprechen. Hierauf wer-
den Sie bei der Bekanntgabe ausdrücklich hingewiesen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerspruchs. Bei fristgemäßem Widerspruch
treten die Änderungen nicht in Kraft.

20 Erhöhung von Leistung und Beitrag

20.1 Die Versicherungssummen steigen jährlich um einen Pro-
zentsatz, der zwischen 3 und 10 Prozent liegen kann.

Die Versicherungssummen steigen jährlich um den ver-
einbarten Prozentsatz. Die Erhöhung erfolgt erstmals zu
Beginn des zweiten Versicherungsjahres und danach
jeweils zu Beginn der folgenden Versicherungsjahre.

20.2 Rundungsvorschriften

Bei der Dynamik werden die Versicherungssummen für
den lnvaliditäts- und Todesfall auf volle Tausend EURO,
für die Unfallrente auf volle Ein EURO, das Kranken-
haus-Tagegeld auf volle Ein EURO und für die Über-
gangsleistung auf volle Hundert EURO aufgerundet.

20.3 Beitragsanpassung

Der Beitrag erhöht sich im gleichen Verhältnis wie die
Versicherungssummen.

20.4 Mitteilung über die Erhöhung

Vor der Erhöhung erhalten Sie eine schriftliche Mittei-
lung über die Anpassung.

20.5 Widerspruchsrecht

Die Anpassung entfällt, wenn Sie ihr innerhalb von
sechs Wochen nach Unterrichtung über die Anpassung
schriftlich widersprechen. Auf die Frist wird hingewie-
sen. Auf Ihren Antrag wird der Vertrag dann wieder mit
Zuwachs von Leistung und Beitrag fortgeführt. Sie und
der Versicherer bzw. die S.L.P. im Namen des Versiche-
rers können die Zuwachsvereinbarung für die gesamte
Restlaufzeit des Vertrages widerrufen. Der Widerruf
muss schriftlich spätestens drei Monate vor Ablauf des
Versicherungsjahres erfolgen.

20.6 Höchstversicherungssummen

Für die planmäßige Erhöhung der Versicherungssummen
(Dynamik) gelten die  Höchstversicherungssummen.

Werden diese Höchstversicherungssummen in den ein-
zelnen Leistungsarten erreicht, so erfolgt darüber hin-
aus keine weitere Erhöhung von Leistung und Beitrag.
Der Vertrag wird dann mit den zuletzt gültigen Versiche-
rungssummen weitergeführt.

Anhang zu Ziffer 6.2 sowie 13.3.2 Abs. 5 AUB 2008: Hin-
weise zur Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung

Eingruppierung in Gefahrengruppen

Die Beiträge richten sich bei Personen ab dem 18. Lebens-
jahr nach der beruflichen Tätigkeit. Maßgeblich ist die tat-
sächlich ausgeübte Tätigkeit, nicht der erlernte Beruf. Übt
eine Person eine Tätigkeit nach beiden Berufsgruppen aus,
wird die Berufsgruppe zugrunde gelegt, deren Anteil über-
wiegt.

Frauen werden unabhängig von der Art ihrer Tätigkeit in
Gefahrengruppe A eingestuft.

Personen nach Vollendung des 65. Lebensjahres werden
unabhängig von der Art ihrer Tätigkeit in Gefahrengruppe B
eingestuft.

Personen, die sich in Ausbildung befinden, sind nach dem
jeweiligen Ausbildungsberuf einzustufen.

Gefahrengruppe A

– Frauen sowie
– Männer, die
– kaufmännisch, verwaltend, planend, gestaltend,

erziehend, lehrend oder forschend
– im Verkauf, im Labor, in der Datenerfassung, Daten-

verarbeitung (EDV-Bereich) bzw. im Gesundheitswe-
sen, in der Schönheitspflege tätig sind

– Hausangestellte
– Rentner / Pensionäre
– Personen, die keine berufliche Tätigkeit / Beschäfti-

gung ausüben

Gefahrengruppe B

– Männer, die
– körperliche, sportliche, handwerkliche (z. B. Innen-

ausbau) Berufsarbeit verrichten (einschl. mitarbeiten-
der Meister) oder in der Landwirtschaft tätig sind.

Nicht versicherbare Berufe:

Personen, die folgende beruflichen Tätigkeiten (auch
Nebentätigkeiten) ausüben, sind nicht versicherbar:

Angehörige SEK/MEK, Artisten, Akrobaten, Bautaucher,
Berufstaucher, Bergführer, Bordpersonal und Piloten
von Luftfahrzeugen, Berufs-, Vertrags- und Lizenzsport-
ler sowie deren Trainer und damit jegliche Sportausü-
bung gegen Entgelt, Erzaufbereiter, Feuerwerker, Pyro-
techniker, Offshore-Personal, Munitionssuch- und
Räumtrupps (auch Minen u. Ä.), Rennfahrer und deren
Beifahrer, Rennreiter, Skilehrer, Sprengpersonal, Stunt-
men, Tiertrainer, Tierbändiger, Tierärzte, Untertagetätige

Einer Direktionsanfrage unterliegen nachfolgende Berufe:

Straßenmeister, Straßenwärter, Streckenwarte, Hoch-
ofenwerker, Hüttenfacharbeiter sowie Schausteller.

Der Versicherer behält sich vor, diese Risiken nur einge-
schränkt oder gegen einen individuellen Zuschlag zu
versichern.
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Merkblatt zur Datenverarbeitung
VVoorrbbeemmeerrkkuunngg
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln;
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertenge-
meinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen
manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der dem Versicherer, die VHV
Allgemeine Versicherung AG, bzw. der S.L.P. Vertriebsservice AG
(nachfolgend S.L.P. genannt) bekannt gegebenen Daten zu Ihrer
Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt.
Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das
BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der
Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt eine Datenverarbei-
tung und -nutzung stets, wenn dies für die Begründung, Durchfüh-
rung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsge-
schäftähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich ist oder soweit es
zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erfor-
derlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schut-
zwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt.

EEiinnwwiilllliigguunnggsseerrkklläärruunngg
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-
abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit
Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen
Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz
oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertrags-
abschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung
in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vor-
bemerkung beschrieben, erfolgen.

SScchhwweeiiggeeppfflliicchhtteennttbbiinndduunnggsseerrkklläärruunngg
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung)
ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel
enthalten. Im Folgenden will Ihnen der Versicherer einige wesentli-
che Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

11..  DDaatteennssppeeiicchheerruunngg  bbeeii  IIhhrreemm  VVeerrssiicchheerreerr
Der Versicherer bzw. die S.L.P. speichern Daten, die für den Versi-
cherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im
Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungs-
technische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versiche-
rungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie
erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers,
eines Sachverständigen oder eines Arztes, geführt (Vertragsdaten).
Bei einem Versicherungsfall werden Ihre Angaben zum Schaden und
ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten
Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt
über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversiche-
rung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten) gespeichert.

22..  DDaatteennüübbeerrmmiittttlluunngg  aann  RRüücckkvveerrssiicchheerreerr
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten.
Deshalb gibt er in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversi-
cherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von
dem Versicherer, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versi-
cherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im
Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der
Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die
dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen
Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer,
denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

33..  DDaatteennüübbeerrmmiittttlluunngg  aann  aannddeerree  VVeerrssiicchheerreerr
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.
B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende,
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu ver-
hindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstan-
denen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Ver-
sicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf
Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen
(Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie
bei Teilungsabkommen) eines Austauschs von personenbezogenen
Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen
weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des

Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Scha-
den, wie Schadenhöhe und Schadentag.

44..  HHiinnwweeiiss--  uunndd  IInnffoorrmmaattiioonnssssyysstteemm  ((HHIISS))
Schaden
Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssy-
stem der Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS meldet der Versi-
cherer – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte
Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten
könnten und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist
bei Antragstellung oder im Schadenfall möglich und kann eine Person
oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist
möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z. B.
das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu
bringen ist. Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein
Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder
sogar schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund
werden Fahrzeuge an das HIS gemeldet, wenn diese einen Totalscha-
den haben, gestohlen worden sind oder im Falle von Abrechnungen
ohne Reparaturnachweis. Immobilien werden an das HIS gemeldet,
wenn eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit festgestellt wird.
Sollte der Versicherer Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS
melden, werden Sie in jedem Fall über die Einmeldung vom Versiche-
rer benachrichtigt. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines
Versicherungsvertrages oder Regulierung eines Schadens, richten der
Versicherer bzw. die S.L.P. Anfragen zur Person oder Sache (z. B. Kfz)
an das HIS und speichert die Ergebnisse der Anfragen. Im Schadens-
fall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein,
genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die Daten
an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse wer-
den speichert, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls rele-
vant sind. Es kann auch dazu kommen, dass der Versicherer Anfragen
anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantwortet und
daher Auskunft über Ihren Schadenfall geben muss. 
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter
www.informa-irfp.de.

55..  DDaatteennvveerraarrbbeeiittuunngg  iinn  uunndd  aauußßeerrhhaallbb  ddeerr  UUnntteerrnneehhmmeennssggrruuppppee
Einzelne Versicherungsbranchen bzw. -sparten (z. B. Lebens-,
Kranken-, Sachversicherungen) [und andere Finanzdienstleistun-
gen, z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien] werden
durch rechtlich selbständige Unternehmen betrieben. Um den Kun-
den einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können,
arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusam-
men. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentrali-
siert, wie das Inkasso oder die Daten -verarbeitung. So wird z. B.
Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit
verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch
Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburts-
datum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen
Datensammlung geführt. Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B.
Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl,
bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe bzw.
S.L.P. abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer rich-
tig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständi-
ge Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zwei-
felsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übrigen all-
gemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen
nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe bzw. der
S.L.P., soweit es sich um Versicherungsverträge handelt, die die
S.L.P. betreut bzw. verwaltet, abfragbar. Obwohl alle diese Daten
nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die
einzelnen Unternehmen bzw. der S.L.P. verwendet werden, spricht
das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Bran-
chenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten
– bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen
Unternehmen bzw. der S.L.P.. Zur Unternehmensgruppe gehören z.
Z. folgende Unternehmen an:
VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G.
VHV Allgemeine Versicherung AG
Hannoversche Direktversicherung AG
Hannoversche Lebensversicherung AG
VHV Lebensversicherung AG
VHV Holding AG
VHV insurance services GmbH
VHV Dienstleistungen GmbH
Hannoversche Direktvertriebs-GmbH
VHV Vermögensanlage AG
Hannoversche - Consult GmbH
HANNO-PENSION-Versorgungs-Management e.V.
VVH Versicherungsvermittlung Hannover GmbH
WAVE Management AG
Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft
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[Daneben arbeiten diese Versicherungsunternehmen zur umfassen-
den Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanz-
dienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen,
Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanla-
ge- und Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe zusam-
men. Zurzeit wird kooperiert mit:
******
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermitt-
lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so
gewonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kreditinsti-
tute im Rahmen einer Kundenberatung / -betreuung Versicherungen
als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. Für
die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden
Ausführungen unter Punkt 6.]

66..  BBeettrreeuuuunngg  dduurrcchh  VVeerrssiicchheerruunnggssvveerrmmiittttlleerr
In Ihren Versicherungsangelegenheiten [sowie im Rahmen des son-
stigen Dienstleistungsangebots der Unternehmensgruppe bzw. der
Kooperationspartner] werden Sie durch einen Vermittler betreut [der
Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen
berät]. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch
Vermittlungsgesellschaften [sowie im Rahmen der Zusammenarbeit
bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen,
Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften u. a.]. Um seine Aufga-
ben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu die-
sen Zwecken von dem Versicherer bzw. der S.L.P. die für die Betreu-
ung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art
des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versiche-
rungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen [sowie von den
Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistun-
gen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrags]. Ausschließ-
lich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversiche-
rung können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten
übermittelt werden. Die Vermittler verarbeiten und nutzen selbst
diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Bera-
tung und Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von dem Versi-
cherer bzw. der S.L.P. über Änderungen der kundenrelevanten Daten
informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet,
die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegen-
heitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beach-
ten. Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitge-
teilt. Endet seine Tätigkeit (z. B. durch Kündigung des Vermittlerver-
trags oder bei Pensionierung), wird Ihre Betreuung neu geregelt. 

77..  NNuuttzzuunngg  vvoonn  ppeerrssoonneennbbeezzooggeenneenn  IInnffoorrmmaattiioonneenn  aannddeerreerr
UUnntteerrnneehhmmeenn
Der Versicherer bzw. der S.L.P. nutzen Informationen von Auskunf-
teien, wie z. B. der SCHUFA oder InFoScore. Die an Versicherer
bzw. der S.L.P. übermittelten Angaben beziehen sich konkret auf

das Zahlungsverhalten des Antragstellers oder des Kunden in des-
sen Vergangenheit. Zur Einschätzung des Risikos von künftigen
Zahlungsausfällen erstellt die Auskunftei außerdem eine Prognose
zur Einschätzung Ihrer zukünftigen Zahlungsfähigkeit. Dazu wird
von dem Unternehmen auf der Grundlage bewährter, mathema-
tisch-statistischer Analyseverfahren und unter Einbeziehung von
Erfahrungswerten über vergleichbare Verbrauchergruppen ein ein-
zelner Scorewert gebildet, welcher dann eine Einschätzung hin-
sichtlich des zukünftigen Zahlungsverhaltens des Antragstellers
ermöglicht. Die Scorewert-Ermittlung erfolgt über Berechnungen
von Durchschnittsgrößen und Wahrscheinlichkeitswerten für Ver-
gleichsgruppen, die ähnliche Merkmale aufweisen wie der Antrag-
steller, wobei die zugrunde liegenden Informationen aus Auswer-
tungen von Statistiken und Marktforschungen sowie aus Wohnort-
und Gebäudedateien entnommen werden. Zweck der Nutzung der
genannten Informationen ist es, bei Vertragsabschluss oder Ver-
tragsänderungen die Zahlungsfähigkeit des Kunden zu überprüfen,
um zu entscheiden, ob und zu welchen Konditionen ein Vertrag
abgeschlossen bzw. geändert wird, bei Zahlungsstörungen besser
entscheiden zu können, welche Maßnahmen zweckmäßigerweise
eingeleitet werden sollen und im Leistungsfall die Leistungspflicht
zu prüfen. Ziel ist es, Kosten für die Gemeinschaft der Versicherten
zu vermeiden, die bei Zahlungsunfähigkeit und Zahlungsausfällen
einzelner Versicherter entstehen. Damit Verwechslungen hinsicht-
lich der Person des Antragstellers oder Kunden vermieden werden,
ist es erforderlich, den Namen, die Anschrift und gegebenenfalls
das Geburtsdatum an die Auskunftei weiterzugeben. Sie haben die
Möglichkeit, der Übermittlung eines Scorewertes bei der Auskunftei
zu widersprechen Zurzeit wird mit folgenden Auskunfteien
zusammengearbeitet:
– SCHUFA Holding AG, Hagenauer Straße 44, 65203 Wiesbaden,

www.schufa.de
– InFoScore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532

Baden-Baden, www.infoscore.de
– INFORMA Unternehmensberatung GmbH, Rheinstraße 99,

76532 Baden-Baden, Tel.: 01805/13 66 33 (Festnetzpreis höch-
stens 14 Cent pro Minute, aus Mobilfunknetzen höchstens 42
Cent pro Minute).

88..  WWeeiitteerree  AAuusskküünnffttee  uunndd  EErrllääuutteerruunnggeenn  üübbeerr  IIhhrree  RReecchhttee
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Aus-
kunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespei-
cherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläute-
rungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlan-
gen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen
der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an den Versi-
cherer.

Versicherer VHV Allgemeine Versicherung AG, VHV-Platz 1, 30177 Hannover
Vertrieb Swiss Life Partner Service- und Finanzvermittlungs GmbH, Berliner Straße 85, 80805 München


